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zum SFB-Ausschuss am 30.06.2016, TOP 8 
Hinweis für die Presse: Bitte nicht vor dem Sitzungstermin veröffentlichen. 

Landkreis Ebersberg Ebersberg, 21.06.2016 

Az. F / HH 2016 / 
Zwischenbericht 

Zuständig: Brigitte Keller,  08092-823-211 

Vorgesehene Beratungsreihenfolge 
SFB-Ausschuss am 30.06.2016, Ö 

 

Haushalt 2016, Zwischenberichte 2016 aus den Fachbereichen 

 

Sitzungsvorlage 2015/2556 

I. Sachverhalt: 

Die Zwischenberichte der Fachausschüsse sind ebenso standardisiert, wie die Budget- und 

Abschlussberichte, die in den Frühjahressitzungen der Gremien beraten wurden. Sollte es 

aus der Mitte des Ausschusses Anregungen zur Verbesserung der Transparenz geben, wür-

de sich die AG Politik und Verwaltung damit befassen.  

 

Die Einbeziehung der Fachausschüsse bei der Beratung über die Eckwerte ist nach der Be-

schlusslage des Kreistages nicht vorgesehen. Die Eckwerteberatungen für den Haushalt 

2017 finden im Kreis- und Strategieausschuss am 11.7.2016 und im Kreistag am 25.7.2016 

statt. Unabhängig von der Eckwertediskussion erhalten die Fachausschüsse einen Zwi-

schenbericht über den Stand des Haushaltsvollzuges ihrer Fachbereiche. 

 

1. Gesamtüberblick (Cockpit): 

 

 

1.1 Ergebnisrechnung 
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Die Gesamtausgaben des SFB-Ausschusses stellen sich wie folgt dar: 

 

 
Erläuterung: 

Die linke Säule zeigt die Planansätze eines Jahres die rechte die Ist-Werte. Die rote Linie 

markiert den Stand zum 31.5. eines Jahres.  

 

Die lineare Betrachtung der drei Vergleichsjahre führt zu folgendem Ergebnis: 

 
 

 
 
Diese Tabelle zeigt die Planausschöpfung zum 31.5. eines Jahres bezogen auf den jeweili-

gen Planansatz dieses Jahres.  
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Die Planausschöpfung lag noch nie so hoch und dies, obwohl der Planansatz 2016 gegen-

über dem Vorjahr um 1,4 Mio € erhöht wurde. Damit wurden schon 50 % des Planansatzes 

nach 5 Monaten Haushaltsvollzug ausgeschöpft. 

 

 

1.2 Investitionen: 

 

Auf die Darstellung der Investitionen wird im Zwischenbericht verzichtet, weil dies zu diesem 

Zeitpunkt keine Aussagekraft hat. Es gibt derzeit keine Anzeichen, dass die veranschlagten 

Mittel nicht ausreichen.  

 
 
2. Darstellung der einzelnen Kostenstellen des SFB-Ausschusses 
 
2.1 Die Sachgebiete und „besondere Schulen“ 
 

 
 

Begründungen: 

 

Die meisten Kostenstellen prognostizieren die Planeinhaltung. 
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Kostenstelle 222 – Asyl: 

 

Das Sachgebiet geht davon aus, dass der Ansatz 2016 voraussichtlich gehalten werden 

kann. Dies ergibt sich letztendlich aus der aktuellen Zugangssituation. Sofern es aber im 

zweiten Halbjahr wieder Zuweisungen in die Landkreise zur dezentralen Unterbringung ge-

ben wird, wird das auch Auswirkungen auf das Jahresergebnis haben. 

 

Die Abwicklung der Kosten mit der Regierung von Oberbayern ist im Laufe und nun geregelt. 

Das Finanzmanagement erwartet die vollständige Abwicklung von 2015 in den nächsten 

zwei bis drei Wochen, das 1. Quartal 2016 wird bis Ende Juli beglichen sein und das 2. 

Quartal 2016 wird bis Ende Juli eingereicht. Je Quartal setzt der Landkreis in etwa 3 Mio. € 

an. Es gab seitens der Regierung Richtung Landratsämter auch eine etwas unklare Kommu-

nikation, was Details und Neuerungen anbetrifft. Bis zu den Haushaltsberatungen 2017 kann 

das Finanzmanagement über den Jahresverlauf 2016 umfassender Auskunft geben. 

 

 

Kostenstelle 250 - Jobcenter: 

 

Das Jobcenter prognostiziert eine Überschreitung von 186.000 €.  

 
Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) sank bis Dezember 2012 auf einen historischen 

Tiefststand von 997 BG´s, danach stieg sie kontinuierlich an. Ab 2016 nimmt die Steigerung 

eine hohe Dynamik an vor allem durch den Zuwachs an Asylberechtigten. Im Februar 2016 

waren 1.245 Bedarfsgemeinschaften registriert, der vorläufige Mai-Wert beträgt 1.347 BG´s 

und liegt damit um 114 BG´s höher als 3 Monate zuvor. 

 

Die der Planung 2016 zugrunde gelegten 1.320 (Reduzierung durch Finanzmanagement) 

stellen sich aus heutiger Sicht als zu optimistisch dar. Nimmt man eine abgeschwächte mo-

natliche Steigerung um 50 BG´s an, so ist aus heutiger Sicht von durchschnittlich 1.435 

BG´s auszugehen.  
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Allerdings bleibt abzuwarten, wie sich die Geschwindigkeit des Bundesamtes für Migration 

und Flüchtlinge (BamF) bei den Bescheiden entwickelt. Dementsprechend unsicher ist hier 

die Vorhersage. Der bisherige Durchschnitt der ersten 5 Monate (inklusive vorläufige Daten) 

beläuft sich bereits auf 1.277 BG´s – Tendenz durchweg steigend. 

 
 

Entwicklung der Mietkosten: 

 

Die Entwicklung der monatlichen KdU-Zahlungen pro BG liegt seit Januar zum Teil erheblich 

unter den Vorjahreswerten. 

 

 

Untersucht man die ersten 5 Monate der jeweiligen Jahre, so ergibt sich ein Rückgang um 

7,5 % gegenüber den Vorjahreswerten. 

 

  KdU absolut KdU pro BG 

Veränderung 

in % 

01-05/2012 2.092.568,94 388,29   

01-05/2013 2.106.566,00 415,74 7,1% 

01-05/2014 2.294.905,38 427,31 2,8% 

01-05/2015 2.395.391,21 426,55 -0,2% 

01-05/2016 2.518.121,03 394,48 -7,5% 
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Grund für den großen Rückgang der KdU pro Bedarfsgemeinschaft ist der erhebliche An-

stieg der BG´s durch anerkannte Asylbewerber, die noch als Fehlbeleger in den Gemein-

schaftsunterkünften leben und noch keine Unterkunftskosten verursachen. Bei der Prognose 

wurde nun folgendes kalkuliert: 

- die Anhebung der Mietpreisobergrenzen zum 1.04.2016 und ein daraus resultieren-

des Jahresmittel von 438 €/ BG. 

- eine „Überführung“ der Asylberechtigten ab Juni von 25 Personen / Monat aus den 

staatl. Unterkünften in eine Wohnung. 

Auf dieser Basis ergibt sich bei 1.435 BG´s eine KdU-Prognose in Höhe von 7.537.000 € und 

damit eine Überschreitung des Ansatzes um 186.000 €. 

 

Nachfolgend eine Auswertung der Steigerungen bei der KdU im Vergleich mit den Jobcen-

tern Erding, Freising und Dachau: 

 

Bei den Bedarfsgemeinschaften ist zu erkennen, dass alle Jobcenter im Freising-Verbund 

einen Anstieg der Bedarfsgemeinschaften zu verzeichnen haben, von 3,4 % in Dachau bis 

14,0 % in Ebersberg. Dies bedeutet, dass sich im Landkreis Ebersberg viele anerkannte 

Asylbewerber befinden (was in einem eklatanten Missverhältnis zu den Mittelzuteilungen im 

Vergleich mit anderen Landkreisen steht!). Grund für die signifikant unterschiedliche Entwick-

lung ist die Tatsache, dass in Ebersberg über 90 % der Bedarfsgemeinschaften alleinste-

hende Männer sind. Damit bilden Einzelpersonen Bedarfsgemeinschaften, während eine 

4köpfige Familie ebenfalls „nur“ eine Bedarfsgemeinschaft ist.  
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Entwicklung der teuersten Kostenträger: 
 
Die bedeutendsten Kostenträger entwickeln sich wie folgt: 
 

 
 

Bei den Gastschulbeiträgen zeigen sich derzeit noch keine Hinweise auf erhöhte Abrech-

nungen, das kann allerdings sehr kurzfristig eintreten. 

 

Die Fallzahl bei der Grundsicherung ist gegenüber dem Vorjahr etwas zurückgegangen, das 

ist aber kein Trend. Es hat auch keine Auswirkungen auf den Kreishaushalt, weil diese Kos-

ten vollständig vom Bund getragen werden. 

 

Die Kosten der Unterkunft werden in den nächsten Monaten stark ansteigen. Die der Pla-

nung zugrunde liegenden BG von 1.320 werden überschritten und werden aus heutiger Sicht 

mit 1.435 BG´s eingeschätzt. Das Jobcenter rechnet mit einer Ansatzüberschreitung von 

186.000 €. 
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2.2 Die Schulen mit Budgetvereinbarung (Kontrakt) 
 
Überblick: 

 
 
 
Der Stand zum 31.5.2016 ist im Vergleich zu den Vorjahren eher niedrig. Der Mittelabfluss 

an den Schulen konzentriert sich aber auf den Herbst. Aus den Controllinggesprächen sind 

derzeit keine Hinweise bekannt, die eine Budgeteinhaltung gefährden könnten.  

 

Mehrkosten entstehen im Bereich der Ganztagesbetreuung, weil es immer mehr Gruppen 

gibt, hier wird mit einem Mehrbedarf von über 80.000 €  gerechnet. 

 

Aus den Erfahrungen der Vorjahre weiß man, dass die Abschreibung das Ergebnis beein-

flusst, weil eine Plan-AfA erst dann ausgewiesen werden kann, wenn ein Investitionsgut ge-

kauft ist. Wird es erst nach der Haushaltsplanung gekauft, ist die AfA dafür „on Top“. 
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Übersicht pro Schule: 
 

 
 
Büchergeldrücklagen: 
 
Zum Stand 31.5. gibt es folgende Büchergeldrücklagen: 
 

 
 
Diese Rücklagen sind zweckbestimmt und dürfen nur für Bücherkäufe verwendet werden. 

Sie werden Zug um Zug aufgelöst, falls die für Bücherkäufe planmäßig bereitgestellten Mit-

tel, die in Höhe der staatlichen Förderung veranschlagt werden, nicht ausreichen.  

 

Schulen im Aufbau können keine Rücklagen erwirtschaften, denn die staatlichen Zuschüsse 

orientieren sich immer an der Schülerzahl des Vorjahres und berücksichtigen nicht den Auf-

bau der Schule. Allerdings können die „Vorauszahlungen“ des Landkreises mit künftigen 

Ansparungen verrechnet werden. Am Gymnasium Kirchseeon wird das derzeit geprüft. 
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Zum Stand 31.5. gibt es folgende allgemeine Budgetrücklagen: 

 

 
 
Seit 2011 werden vorhandene allgemeine Budgetrücklagen zum Ausgleich von manage-

mentbedingten Überschreitungen in der Ergebnisrechnung herangezogen. 2016 fließt ein 

größerer Betrag am Gymnasium Grafing ab, weil sich die Schule an der Gestaltung des 

Pausenhofs aus dem Budgetübertrag beteiligt hat. Soweit Überschreitungen an Schulen ent-

stehen, die über keine Rücklagen verfügen, ist mit dem SFB-Ausschuss über die Anwen-

dung der Härtefallregelung zu diskutieren. Von dieser Regelung musste bisher noch nicht 

Gebrauch gemacht werden. Im Übrigen ist auf die Einhaltung der zur Verfügung stehenden 

Haushaltsmittel zu achten. Die Budgetverantwortung liegt bei den Schulleitungen.  

 

Auswirkung auf Haushalt: 
 
Nach den Rückmeldungen der Sachgebiete wird die Budgeteinhaltung um über 150.000 € 

nicht gelingen. Das Finanzmanagement folgt dieser Prognose nicht und geht von einer Ein-

haltung des Ansatzes aus. Dies vor dem Hintergrund, dass die Verweildauer der anerkann-

ten Asylberechtigten in den staatlichen Unterkünften länger eingeschätzt wird als vom Job-

center prognostiziert. 

 

Asyl ist dabei aber nicht berücksichtigt und kann den Kreishaushalt noch schwer belasten, 

wie die Zahlen in diesem Bericht zeigen. 

 

Der SFB-Ausschuss wird um Kenntnisnahme gebeten. 
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II. Beschlussvorschlag: 

Dem SFB-Ausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen: 

Auch im nächsten Jahr ist dem SFB-Ausschuss in dieser Form über den Stand 

des Haushaltsvollzuges zu berichten. 

 

 

gez. 
 
 
Brigitte Keller 
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